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Rülke und Bullinger: Überarbeiteter Entwurf für Jagdgesetz enthält
bürokratische und praxisferne Verschlimmbesserungen

Zur Vorstellung des Kompromiss-Entwurfs zum Jagdgesetz sagten der Vorsitzende der FDP-
Landtagsfraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, und der Sprecher der FDP-Landtagsfraktion für den Ländlichen
Raum, Dr. Friedrich Bullinger:

„Der nun von Grün-Rot vorgestellte, überarbeitete Entwurf für ein Jagd- und Wildtiermanagementgesetz
enthält im Vergleich zum ersten Entwurf eine Reihe praxisferner und bürokratischer
Verschlimmbesserungen, welche sowohl den Jägern als auch den von Wildschäden betroffenen
Landwirten Rechtsicherheit wegnimmt.“ Als Beispiel nannten Rülke und Bullinger die „vollkommen
absurde Annahme“, man könne bei der Wildschweinjagd während der Schonzeit im Wald einen
Maximalabstand von exakt 200 Metern zum Waldaußenrand einhalten.

Die beiden FDP-Abgeordneten unterstrichen abermals ihre verfassungsrechtlichen Bedenken zum
Gesetzentwurf: „Das Jagdrecht ist in Deutschland ein an Grund und Boden gebundenes Eigentumsrecht
und steht somit unter dem Schutz von Artikel 14 des Grundgesetzes. Zeitliche Jagdbeschränkungen und
sachliche Jagdverbote können daher als enteignungsgleiche Eingriffe betrachtet werden und im
ungünstigsten Fall Ersatzansprüche auslösen. In jedem Fall begibt sich Grün-Rot mit derartigen
Regelungen auf ein verfassungsrechtlich unsicheres Terrain.“


